
Öffentliche Bekanntmachung 

Der Gemeinderat der Stadt Ettenheim hat in seiner Sitzung vom 28.04.2026 das 

Jahresergebnis 2024 des Spitalfonds Ettenheim festgestellt. Der entsprechende 

Jahresabschluss liegt in der Zeit vom 18.05.2026 bis einschließlich 29.05.2026. zu den 

üblichen Öffnungszeiten im Rechnungsamt der Stadt Ettenheim, Friedrichstraße 38, Zimmer 

Nr. 2.2.8, zur Einsichtnahme aus. 
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Vorwort  
 
Der Spitalfonds Ettenheim wendet seit 2020 das Neue Kommunale Haushaltsrecht 
(NKHR) an. Für die kommunale Stiftung gelten die Vorschriften des kommunalen 
Bereichs analog.   
 
Im NKHR sind Elemente wie die Darstellung des Ressourcenverbrauchs unter Berück-
sichtigung des Werteverzehrs des Anlagevermögens, die Steuerung über Ziele und 
Kennzahlen oder die finanzwirtschaftliche Planung in Budgets wichtige Instrumente für 
die kommunalen Entscheidungsträger, durch die die entscheidungsrelevanten Finanz-
daten transparent gemacht werden und eine nachhaltige kommunale Finanzpolitik 
ermöglicht wird.  
 
 
 
 
 
 
1   Organe des Spitalfonds Ettenheim  
 
 
Vorsitzender des Stiftungsrates  
Bürgermeister Bruno Metz 
 
Stiftungsrat (Mitglieder des Gemeinderats) bis 22.07.2024  
 
CDU  Christoph Biehler     FWV Michael Biehler 
  Andreas Bieselin     Barbara Burger 
  Prof. Dr. Thomas Breyer-Mayländer   Thomas Dees 
  Ralf Glanzmann     Charlotte Götz 
  Heinz Ketter      Carina Kratt  
  Christian Machleid     Wolfgang Kratt 
  Ulrike Schmidt     Manfred Siegmund 
  Manfred Schöpf      
  Bernhard Tränkle        
          
SPD  Olaf Deninger     FLE Marion Fleig 

Beate Kostanzer     Kristian Herdick 
Andreas Kremer     Sabine Meier 
Wolfgang Mutter     Thomas Ullrich 

  Klaus Vögele      Beate Weber 
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Stiftungsrat (Mitglieder des Gemeinderats) ab 23.07.2024  
 
CDU  Andreas Bieselin    FWV Barbara Burger 
  Heinz Ketterer     Thomas Dees 
  Michaela Schöffel    Charlotte Götz 
  Bernhard Tränkle    Carina Kratt 
  Dr. Frank Woitzik    Wolfgang Kratt  
  Ulrike Schmidt    Bernhard Mösch 
         
SPD  Olaf Deninger    FLE Marion Fleig 

Andreas Kremer    Patrizia Kern 
Hannah Kurz     Sabine Meier 
Wolfgang Mutter    Thomas Ullrich 

         
AfD  Harry Löffel    Grüne Heike Dorow 
  Manfred Weisbach    Stefan Krattenmacher 
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2   Bilanz zum 31.12.2024 
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3   Gewinn und Verlustrechnung 
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4   Erläuterungen zu den Posten der Aktivseite  
 
Die Aktivseite der Bilanz stellt die Mittelverwendung dar. Sie setzt sich gemäß § 52 Abs. 
3 GemHVO aus dem Vermögen, den Abgrenzungsposten und den Nettopositionen 
(nicht gedeckter Fehlbetrag) zusammen. Die Nettoposition wird erst eingebucht, wenn 
sich in einem Ergebnishaushalt der folgenden Haushaltsjahre ein Fehlbetrag ergibt und 
kein Basiskapital und Rücklagen mehr vorhanden sind. Da beim Spitalfonds Ettenheim 
nicht alle in der GemHVO vorgesehenen Bilanzpositionen vorkommen, werden die 
entsprechenden Nummern bei der folgenden Beschreibung der einzelnen Bilanz-
positionen ausgelassen.  
 
Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet und um 
planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraus-
sichtlichen Nutzungsdauer vorgenommen. 
  
 
4.1 Sachvermögen            598.660,22 €  
Das Sachvermögen des Spitalfonds Ettenheim in Höhe von 598.660,22 € besteht aus 
unbebauten und bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten.  
Vom Sachvermögen entfallen auf 
unbebaute Grundstücke   401.451,22 €  
bebaute Grundstücke   197.209,00 €   
Das Sachvermögen hat sich 2024 um die Abschreibungen in Höhe von 12.996,00 € 
verringert. 
 
 
4.1.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 401.451,22 € 
Der Wert der unbebauten Grundstücke setzt sich wie folgt zusammen: 
Landwirtschaftliche Grundstücke 401.043,82 € 
Sonstige unbebaute Grundstücke        407,40 € (Erbbaurecht) 
 
 
4.1.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   197.209,00 € 
Zu den bebauten Grundstücken gehören der Grund und Boden sowie die dazugehörigen 
Gebäude. Die Werte von Grund und Boden erfahren keine Abschreibungen. Gebäude 
werden in der Regel auf 50 Jahre abgeschrieben.  
Der bilanzierte Wert besteht aus: 
Bebauten Grundstücken   12.023,00 € 
Gebäude   185.186,00 € 
 
 
4.2 Finanzvermögen          69.244,99 € 
Das Finanzvermögen des Spitalfonds Ettenheim in Höhe von 69.244,99 € besteht aus   
Privatrechtlichen Forderungen    6.111,50 € 
Liquide Mittel (Kassenbestand)  63.133,49 €  
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4.2.1 Privatrechtliche Forderungen           6.111,50 € 
Hier handelt es sich um konkretisierte Verpflichtungen von Schuldnern gegenüber dem 
Spitalfonds, sei es aufgrund einer Sach- oder Geldleistung (Vertrag) oder durch sonstige 
privatrechtliche Verpflichtungen. Die privatrechtlichen Forderungen des Spitalfonds 
bestehen aus Mieten und Mietnebenkosten (5.640,62 €), dem Kommunalrabatt für Strom 
(50,69 €) und Umgliederungen (420,19 €). Bei den Umgliederungen handelt es sich 
systembedingt um einen debitorischen Kreditor (Gutschrift auf Kreditorenkonto). Die 
Gutschrift hat auf der Passivseite die Forderungen reduziert und wurde durch das 
Umgliederungsprogramm auf die Aktivseite auf Forderungen aus Umgliederungen 
umgegliedert.  
Die kurzfristigen Forderungen haben zum Bilanzstichtag um 2.400,45 € abgenommen. 
 
 
4.2.2 Liquide Mittel                      63.133,49 € 
Bei den liquiden Mitteln handelt es sich um die anteiligen Bestände der Girokonten der 
Stadt Ettenheim bei den Kreditinstituten zum Bilanzstichtag. Die liquiden Mittel nahmen 
um 7.361,64 € zu. 
 
 
 
 
5   Erläuterungen zu den Posten der Passivseite  
 
Die Passivseite enthält nach § 52 Abs. 4 GemHVO das Eigenkapital, die Sonderposten, 
Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie die Passiven Rechnungsabgrenzungsposten. 
Die Passivseite der Bilanz stellt dar, wie sich das auf der Aktivseite ausgewiesene Ver-
mögen der Stiftung in Eigen- und Fremdkapital aufteilt. Dabei ist von Bedeutung, mit 
welchen Finanzierungsmitteln die Vermögensgegenstände finanziert wurden. 
 
 
5.1 Eigenkapital          617.934,06 € 
Das Eigenkapital stellt den Differenzbetrag zwischen dem gesamten Vermögen (Aktiva) 
und sämtlichen Verpflichtungen dar. Das Eigenkapital wird in das Basiskapital, die 
Rücklagen und in die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses untergliedert.  
Das Eigenkapital hat sich zum Bilanzstichtag um den Fehlbetrag des ordentlichen 
Ergebnisses in Höhe von 5.516,54 € verringert.  
 
 
5.1.1 Basiskapital         689.670,90 € 
Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen, 
Abgrenzungsposten der Aktivseite, der Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, 
Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite. Das Basiskapital 
ist die in der Eröffnungsbilanz ermittelte Saldogröße, die in den folgenden Jahresab-
schlussbilanzen fortgeschrieben wird. Bei einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt wird 
dieser, wenn er nicht innerhalb von drei Jahren ausgeglichen werden kann, negativ auf 
das Basiskapital angerechnet. Ziel ist es also, das Basiskapital zu erhalten. Überschüsse 
aus dem Ergebnishaushalt werden nicht auf das Basiskapital verbucht, sondern werden 
der Bilanzposition Rücklagen zugeschlagen. 
Das Basiskapitäl verringert sich um den Fehlbetrag des Jahres 2020 in Höhe von 
5.191,09 € und beträgt zum Bilanzstichtag 689.670,90 € (siehe hierzu 5.1.2 Abdeckung 
Fehlbeträge). 
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5.1.2 Abdeckung Fehlbeträge          71.736,84 € 
Der Ergebnishaushalt weist 2024 einen Jahresfehlbetrag von 5.516,54 € aus. 
Insgesamt bestehen folgende Fehlbeträge: 
2021:  11.232,78 € (in 2025 mit Basiskapital verrechnen) 
2022:  21.058,87 € (in 2026 mit Basiskapital verrechnen) 
2023:  33.928,65 € (in 2027 mit Basiskapital verrechnen) 
2024:    5.516,54 € (in 2028 mit Basiskapital verrechnen) 
  71.736,84 € sofern keine anderweitige Deckung möglich ist. 
 
Diese Fehlbeträge in Höhe von insgesamt 71.736,84 € verringern das Eigenkapital auf 
617.934,06 €. 
Zur Deckung des Fehlbetrags 2024 stehen keine Rücklagen zur Verfügung. Eine 
Deckung des Fehlbetrages über einen Überschuss beim Sonderergebnis, einer Ent-
nahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses oder Deckung über 
Ergebnisüberschüsse aus vorangegangenen Haushaltsjahren ist ebenfalls nicht 
möglich. Der Verlust 2024 in Höhe von 5.516,54 € wird deshalb als Verlustvortrag ins 
Folgejahr übertragen und ist nach drei Jahren auf das Basiskapital zu verrechnen, sofern 
keine anderweitige Deckung möglich ist.  
Der Fehlbetrag aus dem Jahr 2020 in Höhe von 5.191,09 € konnte nicht innerhalb von 
drei Jahren ausgeglichen werden und musste deshalb im Jahr 2024 auf das Basiskapital 
verrechnet werden.  
Wenn das Spitalgebäude wieder komplett vermietet ist, werden künftig voraussichtlich 
wieder ausreichend Gewinne zur Verfügung stehen um die Fehlbeträge zu decken. 
 
 
5.2 Sonderposten            39.735,00 € 
Als Sonderposten werden Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge, Geldspenden 
für Investitionen sowie der Wert von Sachzuwendungen passiviert. Gemäß § 40 Abs. 4 
GemHVO werden sie entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer des damit 
finanzierten Gegenstandes aufgelöst. 
Der Wert der Sonderposten beträgt zum Bilanzstichtag 39.735,00 €. Der Wert verringerte 
sich um die Auflösung der Investitionszuwendungen in Höhe von 2.609,00 €. 
Von den Sonderposten entfallen auf  
Investitionszuweisungen vom Land    22.715,00 €   
Investitionszuweisungen vom übrigen Bereich  17.020,00 €. 
 
 
5.3 Verbindlichkeiten           10.236,15 € 
Verbindlichkeiten sind die am Bilanzstichtag der Höhe und Fälligkeit nach feststehenden 
Verpflichtungen. Diese betragen zum Bilanzstichtag 10.236,15 €. Davon entfallen 
9.612,15 € auf Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und 624,00 € auf 
Sonstige Verbindlichkeiten. Die Verbindlichkeiten nahmen zum Bilanzstichtag um 
826,85 € ab. 
 
 
 
 

  



11 
 

6   Rechnungsergebnis 2024 
 
Die ordentlichen Erträge lagen bei 36.971,47 € und damit um 20.279 € unter dem Plan-
ansatz. Die ordentlichen Aufwendungen mit 42.488,01 € lagen um 15.912 € unter dem 
Planansatz. Das führte im Ergebnis zu einem Fehlbetrag in Höhe von 5.516,54 €, der 
um 4.367 € über dem geplanten Fehlbetrag lag.  
 
Erträge: 
Die Mieteinnahmen und Mietnebenkosten mit zusammen 28.559,78 € lagen um 20.640 
€ unter dem Planansatz, weil die Räumlichkeiten nicht komplett vermietet waren. Das 
komplette Erdgeschoss stand nach dem Auszug des langjährigen Mieters bis ein-
schließlich März 2024 leer und wird seit April 2024 vom städtischen Jugendtreff genutzt. 
Der Jugendtreff nutzt im Obergeschoss einen weiteren Raum. Im Obergeschoss war ein 
Teil der Räume das komplette Jahr an eine Praxis für Jugendpsychiatrie vermietet. Die 
restlichen Räume im Obergeschoss waren nicht vermietet. Im Dachgeschoss wurde eine 
Wohnung zeitweise zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt. Die übrigen Räume 
standen das ganze Jahr leer. 
Die Pachteinnahmen in Höhe von 5.752 € entsprachen ungefähr dem Haushaltsansatz. 
 
Aufwendungen: 
Bei den Aufwendungen sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 
20.014,03 € um 14.086 € geringer ausgefallen als geplant. Dies liegt im Wesentlichen 
an geringeren Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude. Hier 
wurden 5.432 € weniger ausgegeben. Die Bewirtschaftungskosten lagen um 7.809 € 
unter dem Planansatz. Hier lagen die Einsparungen insbesondere bei den Heizungs- 
und Stromkosten. 
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen lagen um 2.022 € unter dem geplanten Wert. 
Dies liegt im Wesentlichen an geringen Geschäftsaufwendungen und geringerem IT-
Aufwand. 
 
Investitionen: 
Investitionen sind 2024 keine angefallen. 
 
Schulden: 
Der Spitalfonds hat keine Schulden.         
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7   Gesamtergebnisrechnung 
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8   Zusätzliche Angaben nach GemHVO (Anhang) und sonstige Informationen  
 
 
8.1 Forderungsübersicht  
 
Art der Forderung 31.12.2024 
Öffentlich-rechtliche Forderungen       0,00 € 
Privatrechtliche Forderungen 6.111,50 € 
Summe aller Forderungen   6.111.50 € 

 
 
 
8.2 Vermögensübersicht  
 
Vermögen 31.12.2024 
  
1. Immaterielle Vermögensgegenstände   0 € 
  
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)  598.660,22 € 
2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  401.451,22 € 
2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  197.209,00 € 
2.3 Infrastrukturvermögen  0 € 
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden  0 € 
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler  0 € 
2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge  0 € 
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung  0 € 
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  0 € 
  
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und Liquide Mittel)   
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen  0 € 
3.2 Sondervermögen  0 € 
3.3 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen  0 € 
3.4 Ausleihungen  0 € 
3.5 Wertpapiere 0 € 

 
Ohne folgende Bilanzpositionen: Vorräte, Forderungen, Liquide Mittel, Sondervermögen und Abgrenzungs-
posten 

 
 
 
8.3 Beteiligungsübersicht  
 
Beteiligung 31.12.2024 
Sondervermögen        0 € 
Sonstige Beteiligungen 0 € 
Ausleihungen 0 € 
Summe    0 € 
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8.4 Übersicht über den Stand der Rückstellungen  
 
Art der Rückstellung 31.12.2024 
Rückstellungen nach § 41 Abs. 1 GemHVO 
(Lohn- u. Gehaltsrückstellungen, drohende Verpflichtungen aus 
Bürgschaften, etc.) 

       0 € 

Rückstellungen nach § 41 Abs. 2 GemHVO 
(weitere Rückstellungen für Finanzprüfung, etc.) 

0 € 

Summe aller Rückstellungen   0 € 
 
 
 
8.5 Schuldenübersicht  
 
Schuldenübersicht  31.12.2024 
1.1 Anleihen        0 € 
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 0 € 
1.3 Kassenkredite 0 € 
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften  0 € 
Gesamtschulden   0 € 

 
 
 
8.6 Übersicht über Belastung künftiger Haushaltsjahre 
 

Verpflichtungsermächtigungen Davon voraussichtlich fällige Auszahlungen  
im Haushaltsplan 2025 2026 2027 2028 
2024 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 
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